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Rechtsgrundlagen 
Das Baugmtzbuch IBauBGI, das MaDnahmengesetz zum BauGB 
IBauGB-MaDnalvnenGI unter Berücksichtigung des lnmtitionmleich­
terungs- und Wohnbaulandgmtz, die Bau1HJtzungmrordnung IBauNVOI 
die Plmei[henverordnung f PlanzVDI und die Landesbauordnung m der 
be i der maDgeblichen öffentlichen Auslegung dieses Planes geltenden 
Fassung. 

Zeichenerklärung 
gern. Planzeichenverordnung lPlanZVOl 

Art der baulichen Nutzung 
1§ 5 Abs. 1 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches - BauGB -, 
§§ 1 bis 11 der Baunutzungmrordnung - BauNVO -1 

Mischgebie te 
1§ 6 BauNVOI MI 

Maß der baulichen Nutzung 
1§ 5 Abs. 1 Nr. !, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVDI 

Geschoßflächenzahl IGFZl 

GFZ oit Dezimalzahl, als Höchstman 

Grundflächenzahl IGRZI 

GRZ oit Dezimalzahl 

Zahl der Vollgeschosse 

als Höchstman 

Höhe baulicher Anlagen 
in -·„- M Üb!!r einem Bezugspunkt 
als Höchst„! 

Traufhöhe TH 

Firsthöhe FH 

z.B. GFZ 0,7 

z.B. GRZ 0,4 

z.B. III 

z.B. TH 12,4. ü. Gehweg 

z.B. FH 53,5 m u. NN 

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
1§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 2l BauNVOI 

Offene Bauweise o 

Baugrenze 
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Verkehrsflächen 
1§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Alri. 6 lauGBJ 

MI 
GRZ 
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Verkehrsflä[hen beson­
derer Zwe[kbestimmung 
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Verkehrsberuh~ter Bereich ~ 

Planungen, Nutzungsregelungen, Maß­
nahmen und ·Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Ent­
wicklung von Natur und Landschaft 
1§ 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 15 und Abs. 6 BauGBJ 

Umgrenzung von Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaf t 
1§ 5 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 4, 
§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGBJ 

Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflan­
zungen sowie von Gewässern 
1§ 9 Abs. 1 Nr. 25 und Abs. 6 BauGBJ 

Anpflanzen, 

Bäume 

Umgrenzung von Flächen 
zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen 

1§ 9 Abs. 1 Nr. 15 Buchstabe al und 
Abs. 6 BauGBJ 

Sonstige Planzeichen 
Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes 
1§ 9 Abs. 1 BauGBJ 

1 TH 4,0 
FH 8,5 

GFZ 
0,6 

18'-45' 
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+ Entlang der nördlich an-
grenzenden Wegeparzelle 
sind ausschlientich hoch-

Sandäcker stämmige Obstbäume 
{heimische Sorten) zu 
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6.2. Abgrenzung unterschied­
li[her Nutzung, z.B. von 
Baugebieten, oder Ab­
grenzung des Maßes der 
Nutzung innerhalb eines 
Baugebietes 
!z.B. § 1 Abs. 4 § 16 Abs. 5 BauNVOI 

6.l Zulässige Da[hneigung 

Textliche Festsetzungen 

z.B. 15'-30' 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen 
1§9 BauGB und BauNVOl 

1. Art und Maß der bauli[hen Nutzung 

l 

1§9 111 Nr. 1 BauGB und §§ 1-21 BauNVOl , 

' 

1.1 Die Art des Baugebietes ist gern. §6 BauNVO als Mischgebiet lMll festgesetzt . 
1.2 Gern. §19 141 BauNVO wird bestimmt, daß die zulässige Grundflächenzahl IGRZI 

durch die Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Neben­
anlagen i.S. des §14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeober­
fläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu 50 v.H. über­
schritten werden darf. Eine weitere Überschreitung ist unzulässig. 
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1.3 Gern. §20 131 BauNVO sind die Flächen von Aufenthaltsräumen in Nichtvollgeschos-

1.4 

2. 

2.1 

3. 

sen einschlientich der zu ihnen gehörenden Treppenräume und einschl. ihrer Umfas­
sungswände bei der Ermittlung der Geschoßfläche mitzurechnen. 
Gern. §9 111 Nr. 4 BauGB sind Stellplätze, [arports und Garagen sowohl auf den 
überbaubaren als auch auf den nichtüberbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 

Flächen für das Anpflanzen und die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern 
1§9 111 Nr. 25A und B BauGBI 
Für die Pflanzung von Einzelbäumen sind standortgerechte heimische Laubbäume 
gern. Pflanzliste oder hochstämmige Obstbäume an den im Plan eingezeichneten 
Baumstandorten zu pflanzen und zu unterhalten. 

Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft 
1§9 111 Nr. 20 BauGBI 

3.1 Im Bereich der Ausgleichsfläche A1 sind Sträucher und Bäume als lockeres Feld­
gehölz zu pflanzen. Die Heckenabschnitte sind im Intervall von 9-11 Jahren auf 
20-50% ihrer Länge auf den Stock zu setzen !von November bis Februar!. 

3.2 Auf den externen Ausgleichsflächen A2 und A3 !Parzelle 1. Flur 1, Gemarkung Ebs­
dorfl sind Sträucher und Bäume als lockeres Feldgehölz zu pflanzen. Die Hecken­
abschnitte sind im Intervall von 9-11 Jahren auf 20-50% ihrer Länge auf den Stock 
zu setzen !von November bis Februar!. Auf beiden Seiten ist ein 3m breiter Wild­
krautstreifen alle 3-5 Jahre im Herbst - möglichst abschnittsweise - zu mähen. 
Das Mähgut ist abzutransportieren. 

3.3 Zur Gliederung der Fassaden sind über 30 m' große, fensterlose, ohne Vor- und 
Rücksprünge gestaltete Aunenwände mit Kletterpflanzen oder Rankem !gern. 
Pflanzliste zu begrünen. 

3.4 Die Grundstücksstreifen entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sind bis zu den 
Gebäuden gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten, soweit sie ni[ht als Zufahr­
ten, Stellplatzflächen, Zugänge oder Sitzplätze genutzt werden. Insgesamt sind 
10% der nicht überbaubaren Grundstücksflächen gärtnerisch zu gestalten, wobei 
50% dieser Flächen mit Gehölzen gern. Pflanzliste zu versehen sind. Je Grundstück 
ist mindestens ein firstüberschreitender, standortgerechter Laubbaum !Arten und 
Sortierung gern. Pflanzlistel, oder alternativ dazu ein hochstämmiger, regionaltyp­
ischer Obstbaum anzupflanzen. 

3.5 Auf öffentlichen und pr,ivaten Parkplätzen ist für je 4 Stellplätze ein großkroniger 
Laubbaum gern. Pflanzliste zu pflanzen. 

3.6 Private Fußwege, Pkw-Stellplätze, Garagenzufahrten, Hofflächen, Müllcontainer­
plätze und Terrassen sind in einer Bauweise herzustellen, die eine Versickerung 
von Niederschlagswasser ermöglicht . Zu dieser Bauweise zählt auch eine sandbP.tt­
verlegte fugenreiche Pflasterung, auch als Oko-Pflaster bezeichnet !Natur- bi w. 
Verbundsteinpflaster, jedoch keine Plattenbeläge!, die nachweislich eine Grund­
wasserneubildung im ausreichenden Maße begünstigt. 

3.7 Im rückwärtigen Grundstücksbereich sind Einfriedigungen aus Maschendraht oder 
Holz mit Kletterpflanzen und Rankem zu begrünen oder als natürliche, standort­
typische Hecken auszubilden. Der Bodenabstand der Zäune mun mindestens 15 cm 
betragen. 

4. Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen gern. §9 11al BauGB 
Die Maßnahmen auf der Ausgleichsfläche A 1 und A2 werden den geplanten Er­
schließungsmaßnahmen zugeordnet , die Maßnahmen auf der Ausgleichsfläche A3 
den potentiellen Hochbaumaßnahmen. 

5. Abgrenzung von Straßenflächen 1§9 Abs. 1 Nr. 26 BauGBI 
Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in den an öffentlichen Verkehrsflächen 
angrenzenden Grundstücken unterirdische Stückbauwerke entlang der Grund­
stücksgrenze in einer Breite bis zu 0.50 m erforderlich !Hinterbeton von Rand­
steinen und Rabatten!. .Diese sind vom Grunstückseigentümer entschädigungslos 
zu dulden. 

6. Gebäudehöhen' gern . 1~1 111 BauNVO 
6.1 Die zulässige Traufhöhe !Schnittkante aufgehendes Mauerwerk - Oberkante Da :h­

hautl der baulichen Anlagen beträgt max. 4,00 m gemessen von Oberkante Erdg1!­
schoß-Rohboden. 

6.2 Die zulässige Firsthöhe !äußere Dachhaut! der baulichen Anlagen beträgt max. 
8.50 m gemessen von Oberkante ErdgeschoO-Rohboden. 

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
1§87 HBO i.V.m. mit §9 Abs. 4 BauGBl 

1. Dachform und Dachneigung 
1.1 Für Hauptgebäude sind ausschlientich Sattel-, Pult- und Walmdächer mit der durch 

Planeinschrieb festgesetzten Dachneigung zulässig. Garagen und überdachte Pkw­
Stellplätze ([arportsl sind auch mit Flach- und flachgeneigten Dächern mit einer 
extensiven Dachbegrünung zulässig. Dacheindeckungen sind mit harten Materialien 
in den Farben naturrot, braun und anthrazit !Schiefer! oder als Grasdach auszu­
führen. 

1.2 Solaranlagen sind grundsätzlich zulässig. 
1.3 Gauben sind zulässig. 

2. Abwasseranlagen gern. §42 !21 HBO 
2.1 Zur Schonung der Trinkwasserreserven ist das anfallende Dachflächenwasser in 

Zisternen aufzufangen und als Brauchwasser zu nutzen. Das Zisternenvolumen ist 
mit 25 l/m' projizierter Dachfläche zu berechnen. Zur Regenrückhaltung ist ein 
zusätzliches Rückhaltevolumen !Retentions-Zisterne! von 20 l/m'proj. Dachfläche 
zu schaffen. Der Oberlauf der Zisterne ist ebenso wie die Straßenentwässerung 
an die öffentliche Kanalisation anzuschlienen. 

III. Pflanzliste 
Für Berei<he •it Pflanzgebaten wird folgender Rahoen für Bepflanzungen festgese tzt, 

Hochstämmige Obsfbäuoe !heimische Sorten), 

Laubbäume ' 
Vogelbeere - Sorbus aucuparia 
Hainbuche - Carpinus betulus 
Bergallorn - Acer pseudaplatanus 
Esche - Fraxinus e~ce l siir 

Sträucher: 
Weindarn - (rataegus managyna 
Hundsrcrse - Rosa canina 
Hartriegel - Carnus sanguinea 
Echte Brombeere - Rubus frut icasus 

Schrit thecken' 
Liguster - Ligustrum vulgare 
Kornelkirsche - Cornus mas 
Weißdorn - Crataegus monagyna 

Famdengrun' 
Efeu - Hedera helix 
Hopfen - Huoulus lupulus 
Immergrünes Geill~atl - lan[era henryi 
Kletter-Knöterich - Palygonuo aubertii 
Dreilappige Zaunrebe - Parthenocissus triscuspidata 
Weinrebe - Vitis vinifera 

Stoleiche - Quercus robur 
Feldallarn - Acer campestre 
Traut>eneiche - lluercus petraea 

Hasel - (ory lus avellana 
Schlehe - Prunus spinosa 
Rote Heckenkirsche - Lonirera xylosteum 
Schwarm H~under - Sambum n~ra 

Hainbuche - (arpinus betulus 
Feldahorn - Am campestre 

Waldrebe - Clematis vitalba 
Je länger je lieber - Lonicera caprifoliu• 
Ouft-GeiDblatt - lonM:era heckrotii 
Wilder Wein - Parthenacissus qulnquefalia 

Blauregen - Wisteria sinesis 

Zeichenerklärung der katasteramtlichen Darstellung 

Grundstücksgrenze f l. 5 Bezeichnung der Flurnummer 

-···-···- Flurgrenze lO , F l urstücksnummer 

vorhandene Bebauung 400.. Vermessungspunkt 

Aufstell ungsbe schluß 
Nach § 2 Abs. 1 BauGB wurde der Aufstellungsbeschluß durch die 
Gemeindevertretung am 15.07.96 gefaßt 

Bürgerbeteiligung 
Der Vorentwurf wurde zur Einsichtnahme und Information 
vom 17 .08.98 bis 28.08.98 
öffentlich ausgelegt 

Offenlegung 

Satzungsbeschluß ..,~rci"('.~. ;~nO'"'/'o;-
Die Beschl,ußfassung gemän § 10 BauGB erfolgte ~rch 
die Gemeindevertretung ~ 
am 280699 
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